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kieesamen und HülsenIrücliLeu.—  3. Preis für Raps.— t. Arbeitsvoruiii.t.1 uugsämter.—  5. Verbot der 
iM'Lnalime von BohrilL n, Drucksachen etc. aul Reisen.— 6. xVulnahme von Einwohnern des Okkupa
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1 

Regelung des Verbrauches von Getreide und Mahl 
Produkten.

Oemiili Verordnung des A nnec-O berkom inan- 

danten vorn J1 Jatii 1916 Vdg. Bk der k. u. k Mil. 
Verw. Polens Nr. 61 und im Nachhange zur M. Qi. Cr. 

Vdg. W . A . Nr. 51.489 wird zwecks Regelung des 

Verbrauches von Getreide und Mahlprodukten und der 

Approvisiom erung der Bevölkerung nachstehendes au 
geordnet:

§ 1 A ls Höch.stausmal.ie der zum Verbrauch“, 
fiir die Bevölkerung bestimmten Getreidemengen 

werden festgesetzt:

a) für die Produzent! n, die mit ihnen im g e 

meinsamen Haushalte lebenden Familienmitglieder 

und Bediensteten 400 g. Brotgetreide pro k o p l  und

Tag,

b) tur Kleinproduzenten SöU g Brutlrucht pro 
Ivopl und Tag,

Oi das M. G. G behält sicli vor Uber Antrag

des zuständigen kmiskoTflinandos für Kranken-und 
HumanitätsanStalten, schwer Arbeitende u. s w. 
Ausnahmebestimmungen zu treffen.

d) Zur Veriütterung diirten im ilöchstausmaße 
nachstehende Hartfnttprmenger. verwendet werden: 

1 kg Hafer und 1 kg. Gerste pro T a g  uud Pferd 

oder Zuchstier.

§ 2. Mit der Versorgung der B evölkerung Hut 
Brotfrucht und der R egelung  des Verbrauches von 
Getreide und M.ahlprodukteii für Approvis.ouierungs- 

zwecke werden die hre is -bezw  die städtischen Hilfs
komitees betraut. Dieselben werden für einen geor

dneten Betrieb der VpproVisiomerung verantwortlich 
gemacht und haben iur genügende Geldmittel zum 
Ankäufe der nötigen ßrotfruchtm öngeii, sowie lür 

entsprechende Lagerräume zur .Magazinierung dersel

ben zu sorgen Die von den Hilfskomitees für A pp ro -  
siomeruiigszwecke an gekauften Vorräte müssen von 

den Vorräten der M V. getrennt aufbewahrt werden,

 ̂ 3. Die Beschaffung der nötigen lirotfruohtH 
mengen erfolgt:
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a) für die in größeren Städten und Industrie

zentren und zwar in • den Städten Üabrowa, Kndee, 
Lublin, Novvoradomsk, P iolrköw , Radom  und den In 

dustriezentren der Kreise Dabrcnva, Olkusz Kotisk 

und Opatöw w otn en d e  B evölkerung duroli die E rnte

verwertungszentrale, welche aus dem aufgebrachten 
Kontingente entsprechende Mengen B ro t im ch t  und 

llartfutter ih m  Approvisionierungskom itee zur Vertei
lung zuweist.

b) Kür die Bevölkerung der Städtchen und 

Marktflecken durch das H ilfs-bezw. Approvision ieru iigs- 

kornitee, welchen aut A ntrag  des h reisbmiafces durch 
das Kreiskotnmando aus dem E xkon tm geute  entspre

chende Brotfrucht-uiid Hartfutteriuengen zugewiesen 
und den Produzenten zur direkten A blie ferung an 

das Approvisionierungskomitee vorgesohrieben wer
den.

Jde Übernahme dieser Brotfruchtmeiigeu erfolgt 
111 der Regel beim Produzenten zu den mit § 8 — § 11 

der Vdg. W . A  Nr. 5 1 .4 8 8 )6  festgesetzten Preisen.

Die Produzenten sind verpflichtet die zur A b - 
leferung bestimmten Gfitreidetnengeu rechtzeitig  zu 

liefern, eine \ erkaufsverweigerung ist ebenso straf

bar, wie das bei R ichtablie ferung des Kontingentes 
der Kall ist

Das Kreiskommando wird das Hilfskomitee 

(Approvisionierungskom itee) bei der HeScliaflung der 

zur A pprov is ion ieruüg  erforderlichen B rothuchtm en- 
geu unterstützen und im Notfälle mit seinen Exeku- 
tiousmil teln emgreilen. ,

u) Die a u f dem flachen Lande lebende nichtland 

w irtschaftliche Bevölkeruny deckt ihren Bedarf au Brot- 

Iruoht durch direkten E in kau f bei aen Produzenten auf
Grund einer vom Hilfskomitee erteilten E inkaufs 

bewidtguny.

, Der nichtland w irtschaftlichen Bevölkeruny (Nicht 

Produzenten) ist es nicht gestattet, y ru ssere  Vorräte 

an B rot fr weht and Hartfu iter. a ls fü r die Dauer von

2. Muiiaten zu erwerben und aufzubewahren. Bei Nicht- 
produzenten Vorgefundene größere Vorräte werden  

ohne Bezahlung konfisziert.

§ 4 Mahlordnuny fü r den Privatkonsum .

Kür den Privatkonsum dürfen nur nachstehende 

M ehltypen erzeugt werdeu:

Rogyenyleichmahl lfeit SO o/o Mehlausbeute (lfi o/o 
Kleie, 4 o/o Verstaubung).

Royyenschrotm ehl mit 9(3 %  Mchlaimbeute (4 o/i 
Verstaubung)

Weizenyleichrrehl mit 80 fl/ö; M hlausbvuU! (f  o,» 
Verstaubung, 16 K l e i e ) .

Weizenfeinniehl oder W eizenyries mit, 15' i Ah hl-
»'Bjbefltc (1. Auszug).

Weizenbrotbackmehl mit 65 o/o MolilausUufce '(2. 
Auszug).

W eizenschrotm ehl mit 96'V' Meh'le,«sbeute (4'V> V e r 

staubung).

Gerstengleichniehl mit 70 n/o Mehlausbeute.

Gerstengrütze oder Graupen mit 6 -  " Mehlaus
beute.

Die I\lühlen dürfen nur Getreide des H ilfskom i
tees oder der B evölkerung  des .Flachlandes zur Ver
mahlung übernehmen und auf eine der obgenaiinteii 
MeiuuypAu verarbeiten A n  Mahllohn d ü r f e n  dieselben 

höchstens K . 2.- pro 100 kg. Getreide bei Erzeugung 

von 8ohrotmehl, K .  8.- pro 100 kg. Getre.ide bei Er
zeugung  anderer Mehltypen verlangen. Ealls das 

A pprovision ierungskom itee den Müller mit dem 
Einkäufe des Getreides betraut, kann demselben eiu 
M anipulationszuschlag von 5(J Heller pro 1UÜ kg. 
Getreide zugestanden werden.

Lj bef das zur Vermahlung gelangende Getreide 
hat der Mdhleubesitzer ein ausführliches Malllbucll zu 
rühren, aus dem der Eigentümer des vermahleneu 
Getreides, die Art uud M e n g e  desselben und die A rt 

uud Menge der erzeugten Mahlprodukte ersichtlich 
Sein muss

Das Kreiskominaudo ist berechtigt, Mühlen, 
welche obige Vorschriften nicht eiuhalteii, zeitweise 
zu sperren.

§  5 Mehlpreise.

Als Grundpreis für die eiuzmneu Mehlgattiingen, 
wird pro 10U kg. ab Muhlt ohne 8ack  festgesetzt:

7.Ar R oggenm eh l (80 (V°-ig) K  89 —

,, R oggeüschrotm ehl (96 °<'0-ig) 85 —

„ Weizeugb-iehmehl (80 V - ig ;  n 4‘5 50
\\ eizenfeinmehl oder

W eizengries (1 A uszug  15 °/o-ig 80 —

n W eizeubrotbackmelil (65 ü/o 2. Auszug) „ —  88
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1 iir WeLzßiiseljit>truelil (96 K. JO

„ Görstengleiolnnchl (70 (l'0-ig) . 41 —
„ Gerstengraupen oder

„ Gerstegrütze (68 igf) . . „ 46 —
. „ Kleie jeder  G attu ng  „ .18 -

Zur Bestim mung dieser Grundpreisei wurde ein 

MaliUQtuj von rund KAi& b( l Schrotmehl und K 9 bei 
anderen Vlehlarten sowie .ein JLamptilationszusohlag 

von 50 li pro 100 kg. zugrunde gelegt. Diese Preise 

•rhöheii sieh um die tatsächlichem Transportkosten, 
welehe aus dem Transporte der Pra.eht vom Produ
zenten zur Mühle und dem Transporte des IM  ah los 
aus der Miilile m den Verbrauehsort entstehen

An Transportkosten  können 10 h (bi i schlechten 
KominunikatiöüSverhältuissen )5 li) pro km. und 100 
kg, zuguStauden werden. Überdies kann das Hiifs-

bezw Ap]n-ovisionier\ingskomitee an Regiespesen 

boroehnep:

Im (1 rol.iliandel höchstens

K 2'£>Ü pro lOÜ kg. Mehl
2 — „ „ „ üetr. .de

n 1 i) :Vi. ii Kleie

ln diesen RegieSpeseu sind die Kosten lür nor

male A bnu tzu ng  uud die Leihgebühr für Sacke mit 

inbegriffen.

Der Gewinn des K lem versch le ißers darf 2 li pro
P fund (ö h vom Kilogramm) nicht übersteigen

§ G. Die Verteilung der Mahiproduide hezw. des 

H artfutters für Pterde durch die Hilfs-Lezw. A ppro -  
vLioiuerungskom.teeS liaf in der Lieg. 1 durch Aus

weise (11 rOt, - Mehl, - H a r t f u t t e r k a r t e n z u  erfolgen.. 
Uber die abgegebenen Karten haben die Hilfs-bezw. 
Approvisloiiieruugskomitees Abgabelistaß zu fuhren.. 
Die Hilfs-bezw ApprQvisionierungskoiuifcees sind ver
pflichtet über ihre geSammte Geldgebalirung in A ppro -  

vismnieruugsangelegenheiten genauesteus Buch zu füh
ren uud die iiachnungsbucher auf Verlangen der be
hördlichen Kontrolle  uutei ziehen zu lassen. .

§ 7. Broterzeugung.

Rei der Broterzeugung muli zur Streckung dar 

Vorräte eine Beimischung von 10 o'o Gerstenmehl, 

Kartoffelbrei oder Kartoffelmehl stattfiuchm.

Bei Berechnung des Brotpreises ist eine Brot

ausbeute von wenigstens 14.0 Teilen  Brot aus 100

Teilen Mehl und der ortsübliche Backlohn zugruude- 

zulegen.

§ 8 /  Die im § 5 festgesetzten Melilprerle und 
de auf (frund derselben zu bestimmenden Verkaufs

preise für Mehl uud Brot sind bis üO. N ovem ber 1 9 10 
gültig. Daü vtApprovisiün'iftrungBkomitee hab aut 

Grund obiger Vorschriften die aut den GroJi-and 

Kleinhandel geltenden Verkaufspre ise, die sich in den 

einzelnen 0 tscliaften infolge ungleicher T ransportsnesen 

auch verschieden qestalten können, dem Kreiskommanot. 

zur Überprüfung und Genehmigung vurzulegen, m allen 

Versclileii.sst. lleu durch Ansch lag zu verlautbaren und 
rür deren strengste Einhaltung zu sorgen

§ 9 Verw ertung der Kleie.

Das Hilfs-bezw, A pprovisionie.rungskomitee dispo
niert über die bei Vermahlung des zur Approvisimiie- 
ruiig dienenden Getreides erzeugte Kleie und hat sie 
als .Kutter für das Inventar der zu approvisionierendeii 
Bevölkerung oder an die Uan.hvirfe des betreffenden 
Kreises zu verkaufen. Hiebei sind besonders auch 
diejenigen Landwirte zu berücksichtigen, die das zur 

Approvisiüuie.ruug bestimmte Getreide geliefert ha
ben.

2.

Regelung des Verkehres mit Kleesamen und Hülsen- 

früehten

(leinäss Vdg. des Ariueeoberkomtua miauten vom 
11 ' i  1916 (V dg . Bi. dar k. u. k, Mil. Verw Polens 

Nr 61) und \ dg des M GG. Nr. 56 .R 7  vom  17 8. 
1916 wird verordnet:

§  1 besch lagnahm e.

Rotklee, Weissklee, Seradella, Lupine, Wicke* 
Pferdebohne, Pcluszka-der Ernte des Jahres 1916, 
sowie etwa vom Vorjahre nach yerbliebeue Restbe- 

stäude solcl.er Produkte sind zu Gunsten der Mil. 
Verwaltung beschlagnahmt.

§  2 W irkung der Beschlagnahm e

Die Beschlagnahme hat die W irkung, dass die 
beschlagnahmten Sämereien ohne B ew illigung  des 

Kre.iskcmmandos weder verarbeitet, verbraucht, ver

füttert noch veräiissert resp gekauft werden durfeu
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Rechtsgeschäfte,  die gegen dieses Verbot ver

st.ossen, sind ungiltig; desgleichen auch alle vor Be

ginn der Wirksamkeit dieser Verordnung abgeschlos
senen Geschäfte.  (§ 1L und 1‘2 der obzitierterj Ver
ordnung).

§ 3

Von der Beschlagnahme ist, das durch die ProJu 
zenteii für den Au bau benötigte Saatgut ausgenom

men Den: Produzenten ist es überdies gestattet, die. 

Hallte der produzierenden Pferdebohnen in eigener 
W.rtsohaft  zu verfüttern.

§ 4

Zur Rege lung der Ar t  uud Zeit  der Übernahme 
sowie zur Bestimmung der Übernahmspreise wird in 

geeigneter Zeit  eine gesonderte V rordunng ergehen.

§  5 Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung oder einer auf 

Grund derselben erlassenen Vorschrift  werden vom 

Kreiskommaudo,  soferne die Handlung  nicht, unter 

eine strengere Strafbest immung lallt, mit Geldstrafen 

bis zu Iv. 500U- oder mit Arrest  bis zu sechs Mona

ten bestraft.

Neben dal" Freiheitsstrafe kann eme Gehistrafe 

bis zu K.  3000.- verhängt werden.

§  6. Wirksamkeitsbeginn.

Diese Verordnung tritt mit dem T age  der Ver

lautbarung m Kraft.

3.

Pre is für Raps.

Der  Rapsübernalimspreis 65 K \ per 100 kg. 

wird bis 30. September 1016 verlängert.

t

4.

Arbeitsverir.ittlungsämier.

Laut, Erlass de» k. u. k Armeeoberkommandos

Nr. ‘2SS936[P. vom ‘25. Juni 1016 uud M V Nr. 
37845|P. vom ‘27. Juni 1016 wird Vom k. u. k. Mihtar- 

göneralgouverneinen!  zur Rege lung  des Arbeitsmark

tes im Okkupationsgebiete Poleu am Sitze jedes

kreiskummandos ein „ Ivreisarbeits Vermittlungsamt,“ 
und beim k. u. k. Milibärgetieralgouvernemeiit ein
„Zent,ralarbeit,«Vermittlungsamt“ mit dem Sitze m 
Lublin errichtet,.

Zu  (fiesem Zwecke  hat das k. u. k. Milifcär- 

geueralgouvernement  mit Verordnung vom 26 Juni 
1016 F. fr. H 5 9 ’> folgend es augeordiiet.

5 l.

Zentralai heitsvermittiunysamt beim k. u. k M. G 

Ki eisarbeitsVermittlungsämter.

Zur  Üuhrung des Arbeitsuach weises hu das

k. u k. Okkupationsgebiet besteht beim M.G.G. ah. 
ZeutralarbeitsVermittlungsamt, bei j s d em  Kreiskom- 
luaudo em iS reisarbeitsverinittlungsaint. Der Kreis- 

kommaudant  kann mit einer im Amtsblatts;  kuiu-Jge- 
in ach ton Ver fügung Vertreter des K reitsarbeitsver-
iuit,tliiugsaint,es an bestimmten Orten des Kreises

ausserhalb des S n z e S  des k reiskouiiuaudos bestellen.

§ ^

Zweck des Ai beitsnacbweises.

Der  Arbeitsnachweis bezweckt,  das A n b o t  an 
Arbe i t  und die Nachfrage nach Yrbeit j eder Katfego- 
rie mit Ausschluss von Miiitärarbeiteu Jestzustellen, 

evident zu lialten uud möglichst aubziiglöichen Das 
ZeutraLarbeitsveriuittluiigsamt und jedes Ivreisarbeits 

Verm ittlungsam t führt die Arbeiterstatistik und erteil 
A u sk u n ft  über Stellengesuche uud offene Arbe its

stellen. Auskünfte an Kommandos,  Behörden odej 

Privatpersonen ausserhalb des Okkupationsgebietes 

können nur vom ZentralarbeitsvermittluugsamLe erteilt 
werden.

8 3-

Zuständigkeit.

Die Arbeitsvermittlung,  sowie die Krhebung,  
Feststellung uud Kvideiithaltung von Arbeitsanboten 

uud Nachfragen innerhalb des Kreises obl iegt  den 

Ivreisarbeits verunUluugsäiiiteni Angelegenheiten bej 

treffend die Arbeitsvermitt lung  zwischen verschie

denen kreisen oder zwischen dem Okkupationsgebiete, 
und Gebieten ausserhalb desselben sind dem Zentral-  

arbeitsverinittlaugsamte Vorbehalten. Arbei tsvermitt

lungen nach Gel ieten ausserhalb der Monarchie und 

des Okkupationsgebietes bedürfen der Bewi l l igung  des 

Armeeoberkommandos.
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§ +

V e r f a h r e n .

Die Arbaitnehmer.  sowie jene Arbeitgeber,  die 
Arbeiter im Okkupationsgebiete v e r w e n d e n  wühlen, 

melden ihr A n b o t  oder ihre Nachträge bei dem 
Kreisarbeilsvermll Uungsamte ihres Kreises an.

Arbeitgeber , die Arbeiter  aiisserhalb des 'O k k u 
pationsgebietes v e r w e n d e n  wollen, M i l d e n  ihr Anbo t  

beim Zentralarbeitsvermittdiingsamte. Meldungen,  die 
an eine unrichtige Steil» gelangt 11, werden an die 
kompetente Stelle weitergeleitet,.

§ »■

Gebühren

Die Vermitt lung von Arbeit, erfolgt für die. vr- 
Oeifcnehtuer unentgeltlich,  tur die Arbei tgeber gegen 

eine Ge bnbn  welche luäjtn 1 lauspersonale 1 K pro Per
son und bei allen anderen Arbeitskategorieu 5 K  pro 
Person beträgt.

Die Gebühr  ist vom Arbeitsgeber  für die dem
selben durch das Kn-isarbeitsvermii.tluiigsaint wirk
lich vermittelten Albertet  zu < ntrichten.

Von de,;r Entrichtung der Vermil flinig.sgebiihr 

sind Milir,är-und ändert öff» ntbche Behörden, insoweit 

es sich um Arbeitskräfte zu öffentlichen, von den 
genannten geleiteten Arbeiten handelt und insoweit 

für bestimmte Fälle nicht besomKre A u w e r b e  Vor

schriften erlassen werden,  befreit.

Die Gebühreubestimmungen gelten bis auf Wider 

ruf. Die Gebühren dienen zur Decku ng  der Erhal- 
tuugskosteu der Arbeitsvennitt lungsäni ter

5

Verbot der Mitnahme von Schriften, Drucksachen etz. 

a u f  Reisen

Im Sinne des Erlasses des A .O.K K. Nr. 44.000 
ex 1916 ist, den Reisenden jed w ed e  Mitnahme von 
Schriften, Drucksachen, Plänen, Photos,  Films, etz 

in die Monarchie, in das deutsche Okkupationsgebiet und 

in das neutrale Ausland grundsätzlich verboten und 
hat deren Beförderung aul postal ischem W ege  zu er

folgen.

Die Grenzkoutrollstel leu sind angewiesen,  solche 

Gegenstände zu konfiszieren uud nach besonderen Ver
ordnungen zu behandeln.

6.

Aufnahme von Einwohnern des Okkupationsgebietes 

Polen zum provisorischen fiiianzwachdieiiste.

Baut Erlass des k. u. k. Ä. D. K. M. V. P. Nr 

U'SfiBS vom 1,|12 l l l l ö  und Erlass des k u. k. M.G.G. 

in Bublii. von 1 ibluj 1 Dl.) Nr. D tll!) köuii“ ii die sioh_ 
freiwill ig mehlenden Einwohner des Okkupationsge- 

biefes zum aushilfsweisen Dienste beim Fiuanzwaoh-  

knmmaiido in Lublin luirangezogen werden.

Bedingungen für die Aufnahme sind folgende:

1) Physische  Eignung.

‘2) Volle Beherrschung der polnischen Sprache 
in W or t  und Schrift;  (die Kenntnis der deutschen 
Sprache bildet « . le V o r z u g s  weise Berücksichtigung, .

8) Eine den Dienstverhältnissen entsprechende 

Intel l igenz.

4) Makelloses Vorleben

5) Ein Alter von über i S — 35 Jahren,  wobei 
betont wird, dass die minderjährig« n einer schrill,li 
eben Einwi ll igung  des Vaters ( \ urinundeS], welche 
von der Gemeinde  bestätigt Sein muß, bedürfen.

Die Bekleidung bestehend aus 1 Mantel, 1 Bluse 

1 Hose, 1 Kappe, und I Paa r  S c luhen  per Mann ei 

halten die Bewerber aus den Monturvurraten des M.G.G.

Die Forterhalti iug der Bekleiduugssorteu wird 

aus dem Tageslühü bestritten

Als Tagesinlin erhalten diuSe Leute 5 Kr täg
lich, welchej- ihnen vorn T age  des Dienstantrittes 

(Meldung] beim k u. k. Fmaiizwachkommando in 

Lublin zu je 5 Tagen im voriimeiu ausgezahlt wird.

Für die Unterbringung sowie für eiue kräftige 

Und dabei billige Vorkösugung,  velohe aus dem 
Tageslolui  bestritten wird, trägt das Finanzwaehkom- 

uiaudo Sorge.

Die sich freiwillig zum Auslnltsdienste melden
den Einwohner unterstellen auf die Dauer ihrer frei

wi ll ig übernommenen Dienstleistung der Militargewalt.  

Jede Dienstnachlässigkeit uud Fahrlässigkeit, sowie 

Verbrecherische Handlungen werden außer der Ent

lassung mit Strafen uacdi den iYUIitarsoraf'gesetzeu ge 

ahndet.
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Dil! Gesuche um \iifnahme in den Aushdl.stand 

der Fiiianzw'ache mit. .den Q^Wgeu Poilageri sind 
binnen 3 MoOUt.8ii vom Tage  der dritten Verlaut,- 
Lianuig dieser \ iiffordiTiing an die Kreiskommandos 

liezieliungswei.se Kreij.fi nanz«,'ach komm a ndos in zu
bringen

7.

Beschlagnahme von Flachs-, Hanfgarnen und Leinwand.

Aut  Grund der Verordnung des k. u. k. Militiir- 

generalgoiive.rnemeiits J Nr. 13783 Id vom 31. Juli 
1 '•» 1.6 werden siimiiitliche im Peroiohe des M. tr. G- 
vorhandenen Vorrid.e au Flachs-,  und Ilanlgarnen so
wie Leinwand- insoweit sie für Heeieszweoke eine Ver
wendung liiidim können-busclilagnalimt.

Di* Übernahme und Pezahi'flOg dieser Vorräte 
wird durch die Finkaulskommissiou des k. u. k AI G.G. 
lil der nächsten Zeit erfolgen.

8.
*

Einfuhr von A|iuthekerartikeln,

Aul Grund Zirkular Nr ö(K) der k. u. k. Waren-  

verkeiirszontrale iu Krakau liir das össtorr.-ungarische 
Okkupationsgebiet in Polen, wird bek an utgegcben, 

dass ( resuche von scite der Apotheker  deä k. u. k. 

U L k u p a t . i o i . s g e b i e L e S  b e i  vorgenannte.  \V are.n'verkelirs 

zentrale nicht mehr angenommen werden.

Firmen, die Arzneiartiko) aus der osterr.-unga 
riSchen Monarchie beziehen wollen,  haben ihre Ge- 

sufche direkt an die österr ungarischen Drogei igross-  

lirmen zu richten und werden die Gesuche erst durch 
die oster ungarischen Lielerlirmeu bei der k. u. k. 

Warenverkehrszentrale eingereicht.

9

Ordnung und Reinlichkeit in den Lebensmittelgeschäften.

Da in den Leiiensmittelgeschäfti n (Fleischhauer, 
Selcher u. s. w.) die erforderliche Ordnung und 

Reinlichkeit nicht eiugehalten wird, ordnet das k. u k 

Kreiskommai do folgendes an:

1) Dill Verkäufer müssen rein und sauber ange

zogen sein* weisse Schürzen und gewaschene  Ilaude 

habeü.

‘2; Selchwaren,  Wurst,  Speck,  Zucker,  Packwerk  
smd stets unter Glasglocken oder in mit, Dacktda 
versehenen Dehälteru zum Schutze vor Staub uud 

Insekten aufzubewahren.

3) Oie Wagschaleü  müssen stets blank geputzt, 
Sein, die Tischplatten im Gesohütslokale mit einem 
wasserdichten leicht waschbaren lichten Anstrich oder 

mit einem Plechbeschlag  versehen sein.

4) Nahrungsmittel ,  namentlich jene,  welche 
ohne vorhergehende Zuberei tung verzehrt werden (P u t 
ter, Fette, Selchwaren u. a j  müssen m reines Papier 
e ingepackt au die Käufer abgegeben werden (also 
nicht in altes beschriebenes Papier oder Zeitungen).

6) Die gleichen Pestinuniing in gel ten  selbst

verständlich auch tür diejenigen Gemisohtwareuhäud'  
ler und Krämer, die die Nährungs-und Geiiussmittel 
in 1 lausllureii, otlenen FensLem, Türen, Lädeu uud 

Märkten zum Verkaufe aniueteu.

t>) J)mse Verordnung tritt solorb in Kraft.

Sie muss daher von allen Gemeindeämtern so
fort entsprechend verlautbart werden, damit uvr -Tii- 
lialt sowohl  den Kleingewerbetreibenden,  als auch 

allen Einwohnern bekannt wird

Oie k. u. k. Gendarmerie hat die Lebeusmittel-  

geScliälte öfttJ-x und genau zu visitieren uud diesfal- 
lig'e U literlassungcu sofort beliuls strenger Pe-^'ra- 

fuug der betreffenden Geschäftsleute dem lvreiskoul- 

mando  zu meiden.
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